
 

Der Magistrat der Stadt Homberg (Efze) 
Rathausgasse 1 
34576 Homberg (Efze) 

 

Kunstrasen 

Platzordnung  
Der Magistrat der Stadt Homberg (Efze) 
 

 

 Das Betreten der Spielfläche ist ausschließlich Spielern, Trainern und Schiedsrichtern 

gestattet. 

 

 Zuschauer haben sich ausschließlich an der gepflasterten Seite hinter den Barrieren 

aufzuhalten. Das gilt auch für Kleinfeldspiele. 

 

 Die Spielfläche darf nur mit geeigneten und sauberen Schuhen betreten werden. 

Schraubstollenschuhe und Spikes sind nicht erlaubt. Geeignet sind Nocken und 

Multinocken. Die Schuhe sind – besonders bei schlechter Witterung – vor dem 

Betreten oder nach kurzem Verlassen der Spielfläche (z.B. Ball holen etc.) von 

Erdresten zu reinigen. 

 

 Der Kunstrasenplatz ist pfleglich zu behandeln und es ist auf Sauberkeit zu achten. 

Abfall (auch Tape-Bänder etc.) sind zu entsorgen. 

 

 Nach Spiel- oder Trainingsende ist der Platz gesäubert und in einem ordentlichen 

Zustand zu verlassen. Alle beweglichen Tore müssen vom Platz genommen werden – 

die Tornetze der festen Tore sind immer hochzuklappen. 

 

 Beschädigungen jeglicher Art sind sofort dem Magistrat der Stadt Homberg (Efze) zu 

melden. 

 

 Das Befahren mit Rollern, Fahrrädern, Skateboard, Rollschuhen etc. ist verboten. 

 

 Hunde dürfen den Kunstrasen nicht betreten. Sie sind immer an der Leine zu führen. 

 

 Auf den Spielflächen ist Rauchen, offenes Feuer und der Verzehr von Speisen und 

Getränken (außer Mineralwasser) verboten. 

 

 Kaugummis, Bonbons und ähnliche klebrige Genussmittel sind während der Benutzung 

der Sportanlage verboten. 

 

 Den Anweisungen des Platzwartes und/oder der Platzordner sind unbedingt Folge zu 

leisten. Sie vertreten das Hausrecht. 

 
 

Homberg, den 18.01.2022 


